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Die Gesundheitsreform 2011 bringt 
den Arbeitgebern ab Jahresende bei 
der Durchführung des Sozialausgleichs 
neuen Verwaltungsaufwand.

Ja, vor Ihnen liegt tatsächlich der BKK Service. BKK Service geht mit der Zeit und 
erscheint ab sofort in neuem Layout. Ihre Hinweise aus unserer Leserbefragung 

im vergangenen Sommer (vielen Dank an alle Teilnehmer!) haben wir, wo immer 
es möglich war, berücksichtigt. Neben optischen Veränderungen werden auch 
ganz neue Darstellungsformen verwendet. So erleichtern besonders hervorge­
hobene Hinweise, Tipps und Interneterweiterungen oder Interviews die Lesbarkeit 
des neuen BKK Service. Erste Testleser haben uns bestätigt, dass die Zeitschrift 
dadurch noch ansprechender und informativer geworden ist. 

Über Ihre Meinung zum „neuen“ BKK Service würden wir uns freuen.  
Sie erreichen die Redaktion unter betriebsservice@bkk-bv.de. 

Unsere aktuelle Ausgabe informiert Sie unter anderem über den Sozialausgleich, 
den neuen Tätigkeitsschlüssel, die Lohnsteuerrichtlinien 2011 und über Arbeitszeit 
und Pausen.

Viel Spaß beim Lesen wünscht Ihnen 

Ihr 

Liebe Leserin, lieber Leser!

Gerhard Fuchs
Vorstandsvorsitzender der Audi BKK
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KURZ UND KNAPP

Krankenkassenwahlrecht –  
Sonderkündigungsrecht
Den Mitgliedern einer Krankenkasse 
steht ein Sonderkündigungsrecht zu, 
wenn
l	 ein Zusatzbeitrag erstmals erhoben 

wird,
l	 der Zusatzbeitrag erhöht oder
l	 eine bisher erfolgte Prämienzahlung 

verringert wird.

Die Bindungsfrist von 18 Monaten an ei­
ne Krankenkasse entfällt in solchen Fäl­
len. Die Mitgliedschaft kann bei der Kran­
kenkasse bis zur erstmaligen Fälligkeit
l	 des Zusatzbeitrages,
l	 des erhöhten Zusatzbeitrags oder
l	 der verringerten Prämie
gekündigt werden.

Die Krankenkasse hat ihre Mitglieder auf 
das Sonderkündigungsrecht spätestens 
einen Monat vor Fälligkeit hinzuweisen. 
Kommt die Krankenkasse dieser Hin­
weispflicht verspätet nach, verschiebt 
sich die Frist für die Ausübung des Son­
derkündigungsrechts um den entspre­
chenden Zeitraum. Die Mitgliedschaft 
endet nach Ablauf der Kündigungsfrist 
(Kündigungsmonat plus zwei Monate). 
Somit gilt also auch beim Sonderkündi­
gungsrecht die allgemeine Kündigungs­
frist.

Durch das GKV-Finanzierungsgesetz 
wurde die Mindestbindungsfrist für eini­
ge Wahltarife von drei Jahren auf ein Jahr 
reduziert und auch diesen Mitgliedern 
das Sonderkündigungsrecht ab 1. Janu­
ar 2011 grundsätzlich eingeräumt. We­
gen der für die Krankenkassen erforderli­
chen langfristigen Kalkulationsgrundlage 
bei Krankengeld-Wahltarifen besteht bei 
diesen Tarifen weiterhin eine Mindest­
bindungsfrist von drei Jahren und die Mit­
glieder mit einem Krankengeld-Wahltarif 
bleiben von dem Sonderkündigungsrecht 
ausgenommen, d.h. für sie gilt die drei­
jährige Bindungsfrist ohne Ausnahme.

Weitere Informationen zum Krankenkas­
senwahlrecht finden Sie im BKK Extra 3 
„Beschäftigung, Versicherung und Kran­
kenkassenwahl“, das Sie unter www.
bkk.de/extra3 bestellen können.

Pause machen – aber richtig
Viele Arbeitnehmer – und auch Arbeitgeber –  sehen in Pausen nur läs­
tige Unterbrechungen der Arbeit. Experten aber raten dazu, gezielt 
mehr Pausen zu machen. Denn die kurze Auszeit lädt die „Akkus“ wie­
der auf und macht leistungsfähiger. Die Konzentration steigt wieder, 
gleichzeitig sinken Stress und Unfallrisiko. Mehrere kürzere Pausen brin­
gen oft mehr als eine lange Auszeit.

Wichtig ist jedoch, die Pause richtig zu gestalten. Dazu sollte der Ar­
beitsplatz verlassen werden. In der längsten Pause sollte in entspannter 
Atmosphäre eine gesunde Mahlzeit eingenommen werden. Anschlie­
ßend sollte der Arbeitnehmer körperlich das Gegenteil dessen tun, was 
er während der Arbeit sonst an Bewegung hat. Mitarbeiter im Büro oder 
LKW-Fahrer könnten einen kurzen Spaziergang unternehmen, während 
etwa Verkäuferinnen besser zehn Minuten lang die Füße hochlegen. Le­
sen Sie zu diesem Thema auch den Beitrag auf Seite 11.

++ Laserdrucker auslagern
Kaum noch umstritten ist, dass Laser­
drucker und -kopierer krebserregend 
sein können, vor allem durch die Nano­
partikel des Toners. Daher sollten sol­
che Geräte nicht im Büro, sondern in 
leicht zu lüftenden Räumen stehen. Zu­
dem gibt es für wenig Geld Filteraufsät­
ze für die Lüftungsausgänge zu kaufen, 
die den Ausstoß der gesundheitsschäd­
lichen Partikel deutlich mindern.

++ Einheitliche Notarztnummer 	
ab Juni
Wer in Deutschland Hilfe vom ärztlichen 
Bereitschaftsdienst benötigt, muss der­
zeit hohen Aufwand betreiben: 800 ver­
schiedene Notfallnummern gibt es bun­
desweit. Ab Juni 2011 soll der regionale 
ärztliche Bereitschaftsdienst nunmehr 
unter der bundesweit einheitlichen Ruf­
nummer 116 117 rund um die Uhr und 
kostenfrei sowohl aus dem Festnetz als 
auch aus den Handynetzen erreichbar 
sein. Machen Sie die Nummer rechtzei­
tig in Ihrem Unternehmen bekannt.

++ Großraumbüros ungesünder 
Laut einer schweizerischen Studie er­
kranken in Großraumbüros tätige Arbeit­
nehmer häufiger. Sie klagen öfter über 
Konzentrationsschwierigkeiten, Kopf­
schmerzen und Müdigkeit, auch empfin­
den sie Faktoren wie Lärm oder sticki­
ge Luft als störender als Beschäftigte in 
kleinen Büros.

HINWEIS
Macht ein Mitglied von seinem 
Sonderkündigungsrecht keinen 
Gebrauch, ist damit kein passives 
Wahlrecht verbunden. Das heißt, 
die 18-monatige Bindungsfrist be­
ginnt in diesen Fällen nicht erneut.



SCHWERPUNKT

Zum 1. Januar 2011 ist die aktuelle Ge­
sundheitsreform in der Fassung des GKV- 

Finanzierungsgesetzes in Kraft getreten. 
Kernstücke der Reform sind die Einführung 
von festen Zusatzbeiträgen für Mitglieder 
einer Krankenkasse, wenn die Zuweisun­
gen aus dem Gesundheitsfonds die Ausga­
ben nicht mehr decken. Damit verbunden 
hat der Gesetzgeber einen Sozialausgleich 
für einkommensschwache Mitglieder ein­
geführt. 

Der Zusatzbeitrag
Der Zusatzbeitrag ist ein einkommensunab­
hängiger Betrag in EUR und Cent, der vom 
Mitglied direkt an die Krankenkasse gezahlt 
wird, wenn deren Ausgaben nicht mehr 
durch ihre Einnahmen gedeckt werden.

Beitragsfrei mitversicherte Familienan­
gehörige müssen keinen Zusatzbeitrag zah­
len. Dieser muss nur von den beitragspflich­
tigen Mitgliedern der Krankenkasse gezahlt 
werden.

Jedes Mitglied einer Krankenkasse muss 
dann den gleichen Zusatzbeitrag zahlen.  
Beitragsfrei mitversicherte Familienversi­
cherte leisten keinen Zusatzbeitrag. Von 
bestimmten Personengruppen wird kein 
Zusatzbeitrag erhoben, z.B. von Kranken­
geldempfängern oder Auszubildenden mit 
einem Entgelt von 325 EUR monatlich.

Über die Einführung eines Zusatzbeitra­
ges muss die Krankenkasse ihre Mitglie­
der mindestens einen Monat vor der Fällig­
keit benachrichtigen. Denn wird ein solcher 
Beitrag erstmalig eingeführt oder erhöht, 
besteht für die Mitglieder ein Sonderkün­
digungsrecht, das jedoch vor der erstmali­
gen Fälligkeit des eingeführten oder erhöh­
ten Zusatzbeitrags ausgeübt werden muss. 

Die Krankenkasse hat vom Mitglied ei­
nen Verspätungszuschlag einzufordern, 
wenn es mit der Zahlung des Zusatzbeitrags 
sechs Monate im Verzug ist. Dieser Verspä­
tungszuschlag beträgt mindestens 20 EUR 

und wird zusätzlich zu den ausstehenden 
Zusatzbeiträgen erhoben.

Der Sozialausgleich – Prinzip
Der Sozialausgleich soll sicherstellen, dass 
die einkommensunabhängigen Zusatzbei­
träge nicht vor allem Beschäftigte mit nied­
rigem Einkommen über Gebühr belasten. 
Denn ein fixer Zusatzbeitrag von z.B. 13 
EUR trifft einen Arbeitnehmer mit einem 
Bruttogehalt von 1.600 EUR härter als einen 
Arbeitnehmer mit einem Gehalt von 4.000 
EUR. 

Der Sozialausgleich wird durch die Re­
chengröße „durchschnittlicher Zusatzbei­
trag“ gesteuert. Dieser Wert wird jeweils 
zum 1. November eines Jahres im Bundes­
anzeiger bekannt gegeben. Er drückt aus, 
wie hoch die Unterdeckung der Kranken­
kassen im kommenden Jahr voraussichtlich 
sein wird. Aus dieser Deckungslücke wird 
abgeleitet, wie hoch der Zusatzbeitrag des 
Folgejahres im Durchschnitt sein muss. Die­
ser „durchschnittliche Zusatzbeitrag“ ist die 
Berechnungsgrundlage für den Sozialaus­
gleich.

Die Zwei-Prozent-Grenze
Übersteigt der durchschnittliche Zusatzbei­
trag die Grenze von zwei Prozent des bei­
tragspflichtigen Einkommens – Arbeitsent­
gelt oder Rente – eines Mitglieds, wird der 
übersteigende Betrag ausgeglichen. Dies 
geschieht, indem die einkommensabhän­
gigen Beiträge des Mitglieds zur Kranken­
versicherung individuell verringert werden 
(siehe Beispiel 1 auf Seite 6 ).

Für die Entscheidung, ob ein Sozialaus­
gleich durchzuführen ist und in welcher 
Höhe, ist immer das Verhältnis von durch­
schnittlichem Zusatzbeitrag und zwei Pro­
zent des beitragspflichtigen Einkommens 
maßgebend. Wie hoch der tatsächliche Zu­
satzbeitrag der Krankenkasse ist, spielt da­
für keine Rolle.

Gesundheitsreform und  
Sozialausgleich –  
Neue Aufgaben für Arbeitgeber?

Ab 2012 führen die Arbeit-
geber den Sozialausgleich 
durch.
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Der Sozialausgleich – Durchführung
Der Sozialausgleich ist für Beschäftigte von 
den Arbeitgebern durchzuführen (für Ren­
tenbezieher von den Rentenversicherungs­
trägern). Im Jahr 2011 sind die Arbeitgeber 
davon noch freigestellt. Ein etwaiger Sozial­
ausgleich für dieses Jahr wird – sofern über­
haupt erforderlich – von den Krankenkassen 
bis zum 30. Juni 2012 durchgeführt (§ 242b 
Absatz 8 SGB V).

Bezug einer beitragspflichtigen 	
Einnahme (Berechnungsverfahren I)
Der Sozialausgleich wird immer dann auto­
matisch durchgeführt, wenn ein Mitglied 
nur aus einer Quelle beitragspflichtige Ein­
nahmen bezieht, also z.B. bei einem Ar­
beitnehmer, der über keine weiteren bei­
tragspflichtigen Einkünfte verfügt (z.B. 
Einkommen aus anderen sv-pflichtigen Be­
schäftigungsverhältnissen, Renten). Die 
Umsetzung erfolgt in der Weise, dass die 
Differenz zwischen dem durchschnittlichen 
Zusatzbeitrag und der individuellen Belas­

tungsgrenze (= Überforderungsbetrag) von 
dem Beitragsanteil des Mitglieds zur Kran­
kenversicherung in Abzug gebracht wird. 
D.h. dem Mitglied werden weniger Beiträ­
ge vom Einkommen abgezogen und der ver­
minderte Beitragsanteil des Mitglieds wird 
zusammen mit dem (ungekürzten) Beitrags­
anteil z.B. vom Arbeitgeber als beitragsab­
führende Stelle an die zuständige Kranken­
kasse entrichtet (s. Beispiel 2 auf Seite 6 ).

Bezug mehrerer beitragspflichtiger 
Einnahmen (Berechnungsverfahren II)
Bezieht ein Mitglied Einkünfte aus mehreren 
beitragspflichtigen Einnahmen, so prüft die 
zuständige Krankenkasse die Anspruchsbe­
rechtigung auf einen Sozialausgleich und in­
formiert die jeweiligen beitragsabführenden 
Stellen über das Prüfergebnis.

Sind die Voraussetzungen für den So­
zialausgleich erfüllt, teilt die zuständige 
Krankenkasse mit, von welchem Zeitpunkt 
an und nach welchem Verfahren die bei­
tragsabführenden Stellen jeweils die Bei-
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Der Sozialausgleich soll die 
Belastung gering verdienen-
der Arbeitnehmer durch den 
Zusatzbeitrag verringern.
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SCHWERPUNKT

 
 

träge zu bemessen haben. Grundsätzlich  
hat die Stelle, die die höchsten Einnahmen 
(Bruttobetrag) zahlt, das Berechnungsver­
fahren I anzuwenden, wobei sie ausschließ­
lich die von ihr gezahlten Einnahmen zugrun­
de legt. Alle übrigen beitragsabführenden 
Stellen wenden das Berechnungsverfahren 
II an. Unter Berechnungsverfahren II ist zu 
verstehen, dass ein um zwei Prozentpunkte 
erhöhter Beitragsanteil des Mitglieds zu be­
rechnen ist. Dieser ist zusammen mit dem 
(nicht erhöhten) Beitragsanteil der beitrags­
abführenden Stelle an die zuständige Kran­
kenkasse abzuführen. Die Summe der Bei­
tragsanteile des Mitglieds vermindert sich 
durch dieses Berechnungsverfahren letzt­
lich um den Überforderungsbetrag.

Stellt die zuständige Krankenkasse fest, 
dass die Voraussetzungen für den Sozial­
ausgleich nicht erfüllt sind, teilt sie dies den 
beitragsabführenden Stellen ebenfalls mit.

Erweiterungen des Meldeverfahrens
Damit die Einzugsstellen ihre Funktion als 
Clearingstelle beim Verfahren II des Sozial­
ausgleichs (Bezieher mehrerer beitrags­
pflichtiger Einnahmen) erfüllen können, 
benötigen sie Daten über die weiteren bei­
tragspflichtigen Einnahmen. Daher wird 
das Meldeverfahren mit Wirkung zum 
1. Januar 2012 erweitert.

Ab diesem Zeitpunkt melden die Arbeit­
geber der Krankenkasse zusätzlich, ob der 
bei ihnen Beschäftigte noch bei weiteren 
Arbeitgebern beschäftigt ist, weitere bei­
tragspflichtige Einnahmen erzielt (soweit 
dem Arbeitgeber das bekannt ist) oder un­
ständig beschäftigt ist. 

Im Gegenzug hat die Krankenkasse 
durch Datenübertragung dem Arbeitgeber – 
ausgenommen hiervon sind unständig Be­
schäftigte – mitzuteilen,
l	 ob ein Sozialausgleich durchzuführen ist 

und
l	 ab welchem Zeitpunkt sowie welches 

Verfahren für die Beitragsbemessung 
anzuwenden ist. ■

Ein Ablaufschema des Sozialausgleichs bei 
Beziehern mehrerer beitragspflichtiger Ein­
nahmen (Mehrfachbeschäftigte und Rent­
ner mit Betriebsrente) finden Sie im Inter­
net unter www.bkk.de/service/
110101

BEISPIEL 1

Sachverhalt:
Monatliche beitragspflichtige Einnahme � 850,00 EUR
Belastungsgrenze (850,00 EUR x 2 %)� 17,00 EUR
Kassenindividueller Zusatzbeitrag� 21,00 EUR

Beurteilung:
A.) 	Durchschnittlicher Zusatzbeitrag� 9,00 EUR
		 Überforderungsbetrag (9,00 EUR – 17,00 EUR) entsteht nicht.

Ein Anspruch auf Sozialausgleich besteht nicht, da der durchschnittliche 
Zusatzbeitrag die Belastungsgrenze nicht übersteigt.

B.) 	Durchschnittlicher Zusatzbeitrag� 19,00 EUR
		 Überforderungsbetrag (19,00 EUR – 17,00 EUR)� 2,00 EUR

Ein Anspruch auf Sozialausgleich in Höhe von 2,00 EUR besteht, da der 
durchschnittliche Zusatzbeitrag die Belastungsgrenze übersteigt.

BEISPIEL 2

Sachverhalt:
Durchschnittlicher Zusatzbeitrag � 20 EUR
Tatsächlicher Zusatzbeitrag der Krankenkasse XY � 22 EUR
Beitragspflichtiges Einkommen � 800 EUR 
Davon zwei Prozent � 16 EUR

Beurteilung:
Auszugleichen sind 4 EUR. Das Mitglied muss 22 EUR an seine Kranken­
kasse zahlen und hat damit eine „Eigenbelastung“ von 18 EUR.



SOZIALVERSICHERUNG

Beitragssatz und Krankengeld­
anspruch bei Freistellung von der  
Arbeitsleistung

Arbeitnehmer sollten bei 
Freistellungsvereinbarun-
gen über die Folgen der 
Anwendung des ermäßig-
ten Beitragssatzes infor-
miert werden.

Das Bundessozialgericht (BSG) hat ent­
schieden, dass ein durch nichtselbstän­

dige Arbeit begründetes versicherungs­
pflichtiges Beschäftigungsverhältnis, bei 
dem eine Freistellung von der Arbeitsleis­
tung vereinbart wurde, nicht bereits mit 
der tatsächlichen Einstellung der Tätigkeit 
endet. Vielmehr bleibt es bis zum verein­
barten Ende des Arbeitsverhältnisses be­
stehen, wenn bis zu diesem Zeitpunkt Ar­
beitsentgelt gezahlt wird. Dabei werden 
die Krankenversicherungsbeiträge während 
der Freistellungsphase aus dem ermäßig­
ten Beitragssatz aus dem entsprechend der 
Freistellungsvereinbarung fortgezahlten Ar­
beitsentgelt erhoben, wenn davon auszuge­
hen ist, dass die Arbeit nach der Freistellung 
nicht wieder aufgenommen wird. 

Ergänzend erläutert der GKV-Spitzenver­
band in seinem Schreiben vom 10. Novem­
ber 2010, dass für die Anwendung des ermä­
ßigten Beitragssatzes von einer Regelung in 
der Freistellungsvereinbarung ausgegangen 
wird, derzufolge der Entgeltanspruch des Ar­
beitnehmers im Falle einer Arbeitsunfähig­
keit über die Dauer von sechs Wochen hinaus 
erhalten bleibt. Liegt keine solche Regelung 
vor, sodass der Arbeitgeber dem Arbeitneh­
mer nach Ende des Entgeltfortzahlungszeit­
raums von sechs Wochen im Krankheitsfall 
keine Vergütung schuldet, ist hingegen der 
allgemeine Beitragssatz anzuwenden. Hier 
bestehen also vertragliche Gestaltungsmög­
lichkeiten, die sich auf Beitragssatz und Kran­
kengeldanspruch auswirken.

Wir empfehlen, die Arbeitnehmer bei 
der Verhandlung über entsprechende Frei­
stellungsvereinbarungen über die Folgen 
der Anwendung des ermäßigten Beitrags­
satzes auf den Anspruch auf Krankengeld 
und Arbeitslosengeld zu informieren, damit 
von Anfang an ausreichend Klarheit über 
die Leistungsansprüche während der Frei­
stellung sowie am Ende der Freistellung ge­
schaffen wird. ■
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Arbeitgeber übermitteln mit den Sozialver­
sicherungsmeldungen ihrer Beschäftig­

ten auch Angaben, die für die Beschäftigungs­
statistik der Bundesagentur für Arbeit 
verwendet werden. Neue Möglichkeiten der 
Beschäftigung sowie eine Reihe neuer Be­
rufsbilder haben dazu geführt, dass der soge­
nannte Tätigkeitsschlüssel zum 1. Dezember 
2011 grundlegend aktualisiert wird. Die ent­
sprechenden Umstellungen können größten­
teils automatisiert durchgeführt werden. 

Aus fünf mach neun
Bis zum 30. November 2011 übermitteln die 
Arbeitgeber in ihren Meldungen mit dem 
bekannten fünfstelligen Tätigkeitsschlüssel. 
Zum 1. Dezember 2011 wird dann der neue, 
neunstellige Tätigkeitsschlüssel eingeführt. 
Er enthält folgende Merkmale:
l	 Ausgeübte Tätigkeit im Betrieb 

(Stellen 1–5) [bisher Stelle 1–3]
l	 Höchster allgemeinbildender 

Schulabschluss (Stelle 6)  
[bisher teilweise Stelle 5]

l	 Höchster beruflicher Ausbildungs­
abschluss (Stelle 7)  
[bisher teilweise Stelle 4]

l	 Arbeitnehmerüberlassung (Stelle 8) 
[neues Merkmal]

l	 Befristung und Arbeitszeit (Stelle 9) 
[bisher teilweise Stelle 4].

Die neuen Schlüsselteile im Einzelnen
Ausgeübte Tätigkeit: Der Arbeitgeber 
wählt wie bisher aus einer alphabetischen 
Liste von beruflichen Tätigkeiten oder Be­
rufsbezeichnungen aus oder verwendet die 
interaktive Arbeitshilfe der Bundesagen­
tur für Arbeit und ermittelt so die fünfstel­
lige Schlüsselzahl aus dem neuen „Schlüs­
selverzeichnis für die Angaben zur Tätigkeit 
2010”. 

Schulbildung und berufliche Ausbil-
dung werden künftig getrennt verschlüs­
selt. Bei der Arbeitszeit entfällt die bishe­
rige Unterscheidung zwischen Teilzeit unter 
bzw. über 18 Stunden. Es wird nur noch  
zwischen Voll- oder Teilzeit unterschieden.

Ab Dezember 2011 gilt für alle 
Meldungen ein neuer neun-
stelliger Tätigkeitsschlüssel.

SOZIALVERSICHERUNG

Aus fünf mach neun – 
der neue  
Tätigkeitsschlüssel
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Neu sind die beiden Merkmale Arbeit-
nehmerüberlassung und Befristung. 
Das Merkmal Arbeitnehmerüberlassung 
ist nur für Zeitarbeitsunternehmen mit ei­
ner Erlaubnis nach § 1 Arbeitnehmerüber­
lassungsgesetz (AÜG) von Bedeutung, die 
bisherige Sonderstatistik entfällt. Alle ande­
ren Betriebe können diese Angabe einheit­
lich mit „nein” verschlüsseln. 

Umstellung von alt auf neu
Der neue Tätigkeitsschlüssel wird zum  
1. Dezember 2011 eingeführt. Der Umstel­
lungsaufwand für Betriebe soll dabei mög­
lichst gering gehalten werden. Die in der 
Entgeltabrechnungssoftware bereits vor­
handenen Informationen aus dem alten Tä­
tigkeitsschlüssel sollen möglichst automa­
tisch in die Struktur des neuen überführt 
und um die zusätzlichen Informationen er­
gänzt werden. Die meisten Hersteller von 
Entgeltabrechnungssoftware haben ihre 
Software bereits zu Beginn des Jahres 2011  

angepasst. Im Idealfall haben damit die Ar­
beitgeber Zeit, ihre Personaldaten bis zum 
30. November 2011 umzustellen.

Der größte Teil der Informationen für den 
Tätigkeitsschlüssel 2010 kann aus dem vor­
handenen Tätigkeitsschlüssel übernommen 
werden. Die Angaben zu Bildung und Aus­
bildung sind vollautomatisch überführbar, 
die zu Vollzeit/Teilzeit ebenfalls. Die rest­
lichen Angaben sind entweder voll- oder 
teilautomatisch aus anderen vorhandenen 
Informationen (z.B. den Personalstamm­
daten) zu übernehmen. 

Einführung des neuen Tätigkeits-
schlüssels

Der neue Tätigkeitsschlüssel ist erst­
mals für alle Anmeldungen mit einem Mel­
dezeitraum ab 1. Dezember 2011, Meldun­
gen mit Beschäftigungszeiträumen, die 
nach dem 30. November 2011 enden sowie 
Jahresmeldungen für das Jahr 2011 anzu­
wenden. ■

Detaillierte Informationen zum neuen 

Tätigkeitsschlüssel finden Sie im In­

ternet unter www.bkk.de/service/

110103

Ausgeübte 
Tätigkeit Arbeitnehmer-

überlassung

Vertragsform

Stellung im Beruf

Ausbildung

Ausgeübte 
Tätigkeit

Höchster beruflicher 
Ausbildungsabschluss

Höchster allgemein
bildender Schulabschluss

Ab 1. Dezember 2011

Bis 30. November 2011



SOZIALVERSICHERUNG

Mittlerweile boomt die Konjunktur wie­
der und viele Arbeitgeber gewähren 

ihren Beschäftigten – wegen der guten Ge­
schäftslage – Sonderzahlungen. Werden 
solche Sonderzahlungen in den ersten drei 
Monaten eines Jahres gewährt, sind Son­
derregelungen bei der Beitragsberechnung 
zu beachten.

Unter den Begriff „einmalig gezahltes Ar­
beitsentgelt“ fallen alle Bezüge, die in grö­
ßeren Zeitabständen als monatlich gewährt 
werden und kein laufendes Arbeitsentgelt 
darstellen. Hierzu gehören u. a. Gratifikati­
onen und ähnliche Leistungen, Tantiemen, 
Urlaubsabgeltungen, Weihnachtsgelder 
oder zusätzliches Urlaubsgeld.

Märzklausel
Für Einmalzahlungen, die in der Zeit vom  
1. Januar bis zum 31. März gezahlt werden, 
gelten Sonderregelungen. Sie sind grund­
sätzlich dem letzten Entgeltabrechnungs­
zeitraum des Vorjahres zuzuordnen, wenn 
folgende Voraussetzungen erfüllt sind:

l	 das versicherungspflichtige Beschäf­
tigungsverhältnis hat bei demselben  
Arbeitgeber bereits im Vorjahr bestan­
den und

l	 die anteilige Jahresbeitragsbemes­
sungsgrenze der Krankenversicherung 
für das laufende Kalenderjahr wird  
überschritten.

Ist die Einmalzahlung für die Berechnung 
der Beiträge zur Kranken- und Pflegever­
sicherung dem Vorjahr zuzurechnen, dann 
gilt dies ebenso in Bezug auf die Berech­
nung der Beiträge zur Renten- und Arbeits­
losenversicherung sowie für die Bemes­
sung der Insolvenzgeldumlage. Dadurch 
wird vermieden, dass die Einmalzahlung 
für die Berechnung der Kranken- und Pfle­
geversicherungsbeiträge einerseits und für 
die Berechnung der Renten- und Arbeitslo­
senversicherungsbeiträge andererseits un­
terschiedlichen Kalenderjahren zugeordnet 
werden müsste.

Falls der Arbeitnehmer nicht der Kran­
kenversicherungspflicht unterliegt, gilt als 
Grundlage für die Beurteilung, ob die Son­
derzuwendung dem Vorjahr zuzurechnen ist, 
die anteilige Jahresbeitragsbemessungs­
grenze der Rentenversicherung.

Sofern die anteilige Jahresbeitragsbe­
messungsgrenze der Krankenversicherung 
nicht überschritten wird, ist die Einmal­
zahlung in der Regel dem Monat (Entgelt­
abrechnungszeitraum) zuzuordnen, in dem 
sie ausgezahlt wird. Die Zahlung kann auch 
dem vorhergehenden Entgeltabrechnungs­
zeitraum zugeordnet werden, wenn dieser 
zum Zeitpunkt der Auszahlung der Einmal­
zahlung noch nicht abgerechnet ist. Wird 
die Einmalzahlung erst nach dem Ende des 
Beschäftigungsverhältnisses gezahlt, ist sie 
dem letzten Entgeltabrechnungszeitraum 
des Kalenderjahres zuzuordnen, in dem sie 
ausgezahlt wird, auch wenn in diesem Mo­
nat kein Entgelt erzielt wurde. ■

Zwei Beispiele zur Anwendung der März­
klausel finden Sie unter www.bkk.de/
service/110104

 
Für Einmalzahlungen, die  
in der Zeit vom 1.1. – 31.3.  
gezahlt werden, gilt die  
Märzklausel.

Märzklausel –  
Rückrechnung erforderlich?
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Grundsätze der Beitragsberechnung für Einmalzahlungen
1. 	Feststellung, ob das Arbeitsentgelt eine Einmalzahlung ist
2. 	Zuordnung der Einmalzahlung zum maßgebenden Entgeltabrechnungszeitraum
3. 	Ermittlung der anteiligen Jahresbeitragsbemessungsgrenze 
4. 	Feststellung des bisher verbeitragten Arbeitsentgelts
5. 	Beitragspflichtig ist maximal der Betrag, der sich aus der Differenz zwischen 

der anteiligen Jahresbeitragsbemessungsgrenze (Wert aus Punkt 3) und dem 
bisher beitragspflichtigen Arbeitsentgelt (Wert aus Punkt 4) ergibt.
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Arbeitszeit und Pausen (Teil 1)

ARBEITSRECHT

Wie so vieles im Arbeitsrecht ist auch 
die Arbeitszeit in mehreren Geset­

zen geregelt. Die wesentlichen Begriffe und 
Vorgaben für alle Arbeitsverhältnisse – au­
ßer für leitende Angestellte – ergeben sich 
aus dem Arbeitszeitgesetz (ArbZG). Sonder­
regelungen gibt es für jugendliche Beschäf­
tigte (JArbSchG) und für werdende und stil­
lende Mütter (MuSchG).

Das ArbZG regelt den allgemeinen Ar­
beitsschutz, insbesondere 
l	 die gesetzlichen Höchstarbeitszeiten 

(§ 3 ArbZG),
l	 die Ruhepausen (§ 4 ArbZG),
l	 die Nachtarbeit und deren Schranken 

(§ 6 ArbZG) sowie
l	 die Arbeit an Sonn- und Feiertagen 

(§§ 9, 10 ArbZG).

Der Gesetzgeber gibt also die Grenzen vor, 
innerhalb derer Arbeitszeitmodelle entwi­
ckelt werden können, überlässt die Ausge­
staltung der Arbeitszeit in Tarifverträgen, 
Betriebsvereinbarungen und persönlichen 
Arbeitsverträgen jedoch den Tarif- oder Be­
triebsparteien.

Nur acht Stunden täglich?
§ 3 ArbZG enthält die Kernvorschrift des Ar­
beitszeitrechts. Dort ist festgelegt, dass die 
Arbeitszeit eines Arbeitnehmers acht Stun­
den pro Werktag nicht überschreiten darf 
(Satz 1). Zu beachten ist, dass der Samstag 
nach den gesetzlichen Vorgaben ein ganz 
normaler Werktag ist. Wer also samstags 
grundsätzlich nicht an der Werkbank stehen 
oder im Büro sitzen, sondern lieber den Ra­
sen mähen und das Auto waschen möchte, 
ist auf eine vertragliche Regelung angewie­
sen, die den Samstag als arbeitsfreien Tag 
garantiert. 

Allerdings lassen die gesetzlichen Be­
stimmungen eine Ausdehnung der werk­
täglichen Arbeitszeit auf zehn Stunden je­
derzeit zu (Satz 2). Betriebe können dadurch 
auf unterschiedlichen Arbeitsanfall flexibel 
reagieren. Allerdings ist eine Verlängerung 
der Arbeitszeit von acht auf zehn Stunden 
täglich nur zulässig, wenn anschließend ent­
sprechend weniger gearbeitet wird. Inner­
halb eines sog. Ausgleichszeitraumes von 
sechs Monaten bzw. 24 Wochen darf die 
durchschnittliche tägliche Arbeitszeit von 
acht Stunden nicht überschritten werden 
(siehe Beispiel ). 

Sonderregelungen
In Arbeitsbereichen, in denen regelmä­
ßig und in erheblichem Umfang Arbeits­
bereitschaft oder Bereitschaftsdienste an­
fallen, kann die tägliche Arbeitszeit sogar 
über zehn Stunden hinaus verlängert wer­
den. Voraussetzung ist aber eine entspre­
chende tarifvertragliche Regelung (§ 7 Ab­
satz 1 Nummer 1 ArbZG). Dort kann auch 
ein längerer Ausgleichszeitraum vereinbart 
werden.

Außerdem dürfen die Arbeitszeitgren­
zen in besonderen Notfällen sowie in ganz 
außergewöhnlichen Fällen, die unabhängig 
vom Willen der Betroffenen eintreten und 
deren Folgen nicht auf andere Weise zu be­
seitigen sind, überschritten werden (§ 14 
Absatz 1 ArbZG).

Des Weiteren können Arbeitgeber in ge­
setzlich bestimmten Branchen Ausnahme­
genehmigungen zur zeitweiligen Verlänge­
rung der täglichen Arbeitszeit beantragen, 
wenn dies beispielsweise im öffentlichen 
Interesse liegt (§ 15 ArbZG).

Arbeitszeit – was gehört dazu?
Oft ist unklar, ob die tägliche Arbeitszeit 
schon beim Betreten des Firmengeländes 
beginnt oder erst, wenn der Arbeitsplatz er­
reicht ist. Laut Rechtsprechung beginnt die 
tägliche Arbeit immer erst dann, wenn der 
Mitarbeiter seine Arbeit auch tatsächlich 
aufnimmt, und endet, wenn er sie wieder 
einstellt.

Vorbereitungszeiten etwa zum Umzie­
hen, Waschen etc. gehören also üblicher­

 
Arbeitszeit, Höchstarbeits-
zeit, Fahrt- und Reisezeiten, 
Raucherpausen – was  
verbirgt sich hinter diesen 
Begriffen?

BEISPIEL

Ein Betrieb hat zeitweilig erhöhten Arbeitsbedarf. Die tägliche Arbeitszeit 
kann beispielsweise für drei Monate auf werktäglich zehn Stunden aus­
dehnt werden, wenn die Arbeitszeit für die folgenden drei Monate auf 
sechs Stunden pro Werktag reduziert wird – im Ausgleichszeitraum würde 
dann im Durchschnitt acht Stunden täglich gearbeitet.
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ARBEITSRECHT

weise nicht zur Arbeitszeit. Wenn der 
Arbeitgeber jedoch das Tragen von Dienst­
kleidung verlangt, enthalten viele Tarifver­
träge eine Regelung, nach der jedem Mit­
arbeiter pauschal z.B. 15 Minuten zum 
Umziehen gutgeschrieben werden. Etwas 
anderes gilt, wenn besondere Schutz-, Si­
cherheits- oder Hygienekleidung getragen 
werden muss – hier gehört das Umziehen 
schon zur Arbeitszeit.

Fahrt- und Reisezeiten
Noch komplizierter ist die Beurteilung der 
Frage, ob Fahrt- oder Reisezeiten zur Arbeit 
gehören oder nicht – das Gesetz regelt die­
sen Punkt leider nicht. 

Klar ist, dass Fahrten von der Wohnung 
zum Arbeitsplatz nicht zur Arbeitszeit gehö­
ren. Schwieriger wird es aber, wenn der Ar­
beitnehmer im Auftrag des Arbeitgebers ei­
ne Dienstreise unternimmt, um an einem 
auswärtigen Ort seine Arbeit zu erbringen. 
Reist er mit dem Zug und arbeitet er wäh­
rend der Fahrt mit seinem Notebook, z.B. 
zur Vorbereitung des Termins, ist von Ar­
beitszeit auszugehen. Schläft der Mitarbei­
ter jedoch während der Reise, ist eher von ei­
ner privaten Nutzung der verbrachten Zeit im 
Zug oder Flugzeug auszugehen. Die sicher 
interessante Überlegung, wie der Zeitraum 
zu vergüten ist, den der Mitarbeiter während 
der Zugfahrt im Bordbistro verbringt, aber 
für seinen Arbeitgeber telefonisch erreich­
bar ist und bei einer Tasse Kaffee per Smart­
phone Kunden-E-Mails beantwortet, soll an 
dieser Stelle nicht vertieft werden. 

Reist der Mitarbeiter im Auftrag des Ar­
beitgebers mit dem Auto zu einem Aus­
wärtstermin, ist von Arbeitszeit auszu­
gehen, weil der Mitarbeiter sich auf den 
Verkehr konzentrieren muss und keine priva­
ten Verrichtungen vornehmen kann. Anders 
kann es sich aber schon wieder verhalten, 
wenn der Arbeitgeber eine Zugreise anbie­
tet, damit der Mitarbeiter arbeiten kann, die­
ser jedoch das Auto vorzieht. 

Regelmäßiger Streit kommt auch dann 
auf, wenn aufgrund einer langen Hin- und 
Rückreisezeit zu einem auswärtigen Termin 
die übliche tägliche Arbeitszeit eines Mit­
arbeiters überschritten wird. Nicht immer 
kann der Mitarbeiter davon ausgehen, dass 
ihm die so entstandenen Mehrstunden ver­
gütet werden, z.B. wenn der Arbeitgeber 
unterwegs eine Übernachtung anbietet, auf 
die der Mitarbeiter jedoch verzichtet, um 
seine Familie abends noch zu sehen.

Die Rechtsprechung zu diesen Fragen ist 
unüberschaubar. Man kann den beteiligten 
Parteien nur dringend raten, zur Vermeidung 
von Streitigkeiten eindeutige Regelungen zu 
treffen und diese schriftlich niederzulegen.

Erholungspausen
Ruhepausen sind in § 4 ArbZG geregelt und 
gehören – außer in wenigen Branchen wie 
dem Bergbau – nicht zur täglichen Arbeits­
zeit. Die Vorgaben sind einfach: Wer länger 
als sechs Stunden arbeitet, muss mindes­
tens 30 Minuten Pause machen. Die Min­
destpausenzeit erhöht sich auf 45 Minu­
ten, wenn mehr als neun Stunden gearbeitet 
wird. Eine Aufteilung in Zeitabschnitte von 
mindestens 15 Minuten ist möglich. Darüber 
hinaus ist jedoch nur die Lage der Pausen­
zeiten verhandelbar, nicht aber deren Län­
ge. Die Mindestdauer einer Pause darf zum 
Schutz der Beschäftigten nicht unterschrit­
ten werden. Ausnahmen können in Schicht- 
und Verkehrsbetrieben gelten, wenn eine 
tarifvertragliche Öffnungsklausel besteht  
(§ 7 Absatz 1 Nummer 2 ArbZG).

Raucherpausen
Seitdem in Büros und an anderen Arbeits­
plätzen kaum noch geraucht werden darf, 
hat die Frage, ob der Gang auf eine Ziga­
rettenlänge vor die Tür zur Arbeitszeit zählt 
oder nicht, an Aktualität gewonnen.

Grundsätzlich kann der Arbeitgeber dies­
bezüglich großzügig sein, er muss es aber 
nicht. Mit anderen Worten: Der Arbeit­
geber kann verlangen, dass für den Griff 
zur Zigarette ausgestempelt wird, 
damit die Arbeitszeit sich nicht in 
Rauch auflöst und hat dabei auch 
die Rechtsprechung auf seiner  
Seite (LAG Hamm, 6.8.2004 – 10 
TaBV 33/04). 

Gibt es in einem Betrieb eine kla­
re Regelung, nach der sich Mitarbei­
ter für ihre Raucherpause auszustem­
peln haben bzw. die Raucherpause in 
der elektronischen Arbeitszeiterfassung 
vermerken müssen, ist diese Anordnung 
unbedingt einzuhalten, sonst drohen Ab- 

PRAXISHINWEIS
In Betrieben mit mehr als zehn Mitar­
beitern muss der Arbeitgeber einen 
Pausenraum oder zumindest einen 
Pausenbereich zur Verfügung stellen 
(§ 6 Absatz 3 ArbStättV).



mahnung oder im Wieder­
holungsfall sogar der Verlust 

des Arbeitsplatzes (ArbG Duis­
burg, 14.9.2009 – 3 Ca 1336/09).
Auch an dieser Stelle kann jedoch 

zur Vermeidung von Konflikten nur zu  
klaren und eindeutigen Vorgaben geraten 
werden.

Ruhezeiten
Nicht zu verwechseln mit den Pausen sind 
die gesetzlich garantierten Ruhezeiten. 
Nach § 5 Absatz 1 ArbZG hat jeder Mitar­
beiter nach Arbeitsende das Recht auf eine 
Auszeit von mindestens elf Stunden zur per­
sönlichen Erholung, bis er seine Arbeit wie­
der aufnehmen darf. Der Ruhezeitraum be­
ginnt nach jedem Arbeitseinsatz und darf 
nicht geteilt werden.

Ausnahmen sind z.B. in Krankenhäusern, 
Gastronomiebetrieben, in der Landwirt­
schaft oder im Mediensektor (§ 5 Absatz 2  
ArbZG) – oder bei tarifvertraglicher Verein­
barung (§ 7 Absatz 1 Nummer 3 ArbZG) 
möglich.

Ordnungswidrigkeiten
Arbeitgeber und Personalleiter sollten un­
bedingt darauf achten, die gesetzlichen Be­
stimmungen zu täglicher Arbeitszeit, Pau­
sen und Ruhezeiten einzuhalten. Verstöße 
können nach § 22 ArbZG als Ordnungs­
widrigkeit mit Bußgeldern von bis zu  

15.000 EUR belegt werden. ■

Den zweiten Teil dieses Beitrags 
lesen Sie in Heft 2/2011 des BKK 
Service.
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STEUERRECHT

Seit dem 1. Januar 2011 sind die neuen 
Lohnsteuer-Richtlinien in Kraft. Sie er­

leichtern eine Reihe von Arbeitgeberleis­
tungen bzw. regeln die Nachweispflichten 
großzügiger als bisher. 

Zusätzlichkeitsvoraussetzung 	
für Arbeitgeberleistungen
Voraussetzung für die Steuerfreiheit be­
stimmter Arbeitgeberleistungen (z.B. Kin­
dergartenzuschüsse) ist, dass die Arbeit­
geberleistungen zusätzlich zum ohnehin 
geschuldeten Arbeitslohn erbracht werden. 
In R 3.33 Absatz 5 Satz 3 u. 4 LStR 2011 
wird ab 2011 neu geregelt, dass eine zusätz­
liche Leistung auch dann vorliegt, wenn sie 
unter Anrechnung auf eine andere freiwilli­
ge Sonderzahlung, z.B. freiwilliges Weih­
nachtsgeld, erbracht wird. Unschädlich ist 
hierbei, wenn der Arbeitgeber verschiede­
ne zweckgebundene Leistungen zur Aus­
wahl anbietet oder die übrigen Arbeitneh­
mer die freiwillige Sonderzahlung erhalten. 

Erleichterungen bei Mahlzeiten
gestellungen bei Auswärtstätigkeiten 
Der Richtlinientext R 8.1 Absatz 8 Num- 
mer 2 LStR 2011 lässt zu, dass eine Mahl­
zeit anlässlich einer beruflichen Auswärts­
tätigkeit mit dem um die üblichen Preisnach­
lässe geminderten Endpreis am Abgabeort  

(§ 8 Absatz 2 Satz 1 EStG) oder aus Ver­
einfachungsgründen mit dem Sachbezugs­
wert nach der SvEV angesetzt werden kann. 
Die Bewertung mit dem amtlichen Sachbe­
zugswert setzt voraus, dass es sich um ei­
ne übliche Beköstigung des Arbeitnehmers 
während einer Auswärtstätigkeit oder im 
Rahmen einer doppelten Haushaltsführung 
handelt, deren Wert 40 EUR nicht übersteigt. 

Eine erhebliche Vereinfachung ergibt 
sich durch die Neuregelungen in R 8.1 Ab­
satz 8 Nummer 2 Satz 5 LStR 2011. Da­
nach gilt die Abgabe einer Mahlzeit bereits 
dann als vom Arbeitgeber veranlasst, wenn 
er Tag und Ort der Mahlzeit bestimmt hat. 
Hiervon ist regelmäßig auszugehen, wenn
l	 die Aufwendungen vom Arbeitgeber 

dienst- oder arbeitsrechtlich ersetzt wer­
den und

l	 die Rechnung auf den Arbeitgeber aus­
gestellt ist.

Alle bisher von der Finanzverwaltung ge­
forderten formalen Voraussetzungen für  
eine Arbeitgeberveranlassung (z.B. schrift- 
lich dokumentierte Vorausbuchung der 
Mahlzeit durch den Arbeitgeber) entfallen. 
Außerdem ist unerheblich, wie die Rech­
nung beglichen wird. Damit kann der Arbeit­
nehmer Übernachtung und Mahlzeiten an­
lässlich einer beruflichen Auswärtstätigkeit 

Neue Lohnsteuer-Richtlinien für 2011 

 
Zum 1. Januar 2011 sind  
zahlreiche Änderungen im 
Lohnsteuerrecht in Kraft  
getreten – hier eine praxis
nahe Zusammenfassung. 

Die kompletten Lohnsteuer-Richtlini­

en 2011 finden Sie im Internet unter 

www.bkk.de/extra12
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nun auch selbst buchen und bezahlen; dies 
steht der Arbeitgeberveranlassung nicht 
mehr entgegen, sofern der Arbeitgeber zu­
vor die Kostenübernahme erklärt hat.

Reisekosten und der Begriff der 	
regelmäßigen Arbeitsstätte 
Aufgrund der neuen BFH-Rechtsprechung 
stellt die Finanzverwaltung in R 9.4 Absatz 
3 Satz 5 LStR 2011 klar, dass betriebliche 
Einrichtungen von Kunden des Arbeitgebers 
unabhängig von der Dauer der dortigen Tä­
tigkeit keine regelmäßigen Arbeitsstätten 
der Arbeitnehmer darstellen. Vorausset­
zung hierfür ist jedoch, dass die Arbeitneh­
mer im Rahmen des Dienstverhältnisses 
dem Grunde nach damit rechnen müssen, 
an wechselnden Tätigkeitsstätten einge­
setzt zu werden. 

Doppelte Haushaltsführung in 	
Wegverlegungsfällen
Der BFH hat mit Urteil vom 5.3.2009 (VI R 
23/07) entschieden, dass eine aus berufli­
chem Anlass begründete doppelte Haus­
haltsführung auch dann vorliegen kann, 

wenn ein Steuerpflichtiger seinen Haupt­
hausstand aus privaten Gründen vom Be­
schäftigungsort wegverlegt und daraufhin 
am Tätigkeitsort einen Zweithaushalt be­
gründet (R 9.11 Absatz 2 LStR 2011).  

Differenzierte Bewertung von 	
Unfallkosten am Dienstfahrzeug
Nach Ansicht des BFH (Urteil v. 24.5.2007, 
VI R 73/05) gehören Unfallkosten nicht zu 
den Gesamtkosten eines dem Arbeitneh­
mer überlassenen Firmenwagens und sind 
seit dem 1. Januar 2011 gesondert zu be­
trachten. 

Bei Anwendung der 1%-Methode sind 
Unfallkosten bis 1.000 EUR (zzgl. USt.) 
durch den pauschalen 1%-Betrag abge­
deckt. Für die Bewertung nach der Fahr­
tenbuchmethode gilt, dass die vom Arbeit­
geber übernommenen Unfallkosten bis  
1.000 EUR dem Arbeitnehmer nicht als (zu­
sätzlicher) Arbeitslohn zugerechnet werden, 
sondern in die Gesamtkosten des Dienst­
fahrzeugs einfließen und so den individuel­
len Kilometersatz des Fahrzeugs erhöhen.

Für Fälle, in denen der Arbeitnehmer 
dem Arbeitgeber wegen Unfallkosten nach 
den allgemeinen zivilrechtlichen Regeln 
schadenersatzpflichtig ist (z.B. bei Trunken­
heits- oder Privatfahrten) und der Arbeitge­
ber auf diesen Schadenersatz verzichtet, 
liegt ein (zusätzlicher) geldwerter Vorteil in 
Höhe des Verzichts vor. ■

HINWEIS
Die Vereinfachungen gelten zudem 
nicht mehr nur für das Frühstück, 
sondern auch für Mittag- und Abend­
essen, die der Arbeitnehmer anläss­
lich einer beruflichen Auswärtstätig­
keit erhält. Nach der neuen Regelung 
kann rückwirkend ab 1. Januar 2010 
verfahren werden.

HINWEIS
In R 8.1 Absatz 9 Nummer 2 Satz 12 
LStR 2011 ist geregelt, dass Unfall­
kosten bis zur Höhe von 1.000 EUR 
(zuzüglich Umsatzsteuer) je Unfall wie 
Reparaturkosten zu behandeln sind. 
Diese Regelung gilt für beide Ansätze 
des privaten Nutzungsvorteils.

HINWEIS
Liegt keine Schadenersatzpflicht des 
Arbeitnehmers vor (z.B. Fälle höherer 
Gewalt oder Verursachung des Un­
falls durch einen Dritten) oder ereig­
net sich der Unfall auf einer beruflich 
veranlassten Fahrt (Auswärtstätigkeit 
oder Fahrt zwischen Wohnung und 
regelmäßiger Arbeitsstätte), ist beim 
Arbeitnehmer kein zusätzlicher geld­
werter Vorteil anzusetzen.

Beispiele zu den hier genannten 

Neuerungen finden Sie im Internet 

unter www.bkk.de/service/110102
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BETRIEBLICHES GESUNDHEITSMANAGEMENT

Betriebliche Gesundheitsförderung 
macht heute  
Unternehmen fit für morgen

Erfolg wird zunehmend bestimmt durch 
Flexibilität, Innovationsfähigkeit, Krea­

tivität, Wissen und Erfahrung, Motivation 
und Engagement sowie Leistung und Lern­
vermögen. Moderne Unternehmensstrate­
gien nehmen diese Herausforderungen an. 
Heute zählen Kundenorientierung, Interna­
tionalisierung, Qualitätsbewusstsein und 
Innovation zu den strategischen Zielen der 
meisten deutschen Unternehmen. Mehr 
denn je sind motivierte, gut qualifizierte und 
vor allem gesunde Mitarbeiter ein entschei­
dender Produktions- und Wettbewerbsfak­
tor. Diese Stärken der Beschäftigten ent­
scheiden wesentlich über die Marktposition 
und Wettbewerbsfähigkeit des Unterneh­
mens. Leitsätze  wie „Unsere Mitarbeiterin­
nen und Mitarbeiter sind unser wichtigstes 
Kapital ...“ tragen diesem Verständnis Rech­
nung und räumen in der konsequenten Um­
setzung dem „Erfolgspotenzial Mitarbeiter“ 
einen besonderen Stellenwert ein. Der de­
mografische Wandel stellt dabei neue An­
forderungen an die Unternehmen: Lange 
vorbei sind die Zeiten, in denen gut aus­
gebildete Mitarbeiter von den Schulen und 
Hochschulen nur „abgeholt“ werden muss­
ten. Vor allem mittelständische Unterneh­
men – in denen in Deutschland mit über 
drei Millionen rund 70% der erwerbstäti­
gen Bevölkerung beschäftigt sind – haben 
bereits mit den Folgen der demografischen 
Entwicklung zu kämpfen. Klagen über Fach­
kräftemangel, über Probleme, geeignete 
Bewerber für Ausbildungsplätze zu finden, 
und über eine hohe Mitarbeiterfluktuation 
häufen sich. 

Das Personal, das den Unternehmen als 
Erfolgsgarant zur Verfügung steht, verän­
dert sich in jeder Hinsicht. Es geht kein Weg 
an den alternden Belegschaften vorbei. 
Schon seit dem Jahr 2000 liegt der Anteil 
der 50-jährigen Beschäftigten in Deutsch­

land über dem der unter 30-Jährigen, und 
die Schere geht weiter auseinander. Unter­
nehmen werden mehr denn je Interesse da­
ran haben, nicht nur die besonderen Fähig­
keiten und Vorzüge Älterer zu nutzen und 
altersspezifische Belastungen abzubauen, 
sondern auch daran, dass Mitarbeiter in ih­
rem Unternehmen leistungsfähig und ge­
sund alt werden können. Vorausschauende 
Unternehmensstrategien sind hier gefragt, 
gerade weil eine Verlängerung der Lebens­
arbeitszeit Gesundheit und Arbeitsfähigkeit 
bis ins hohe Alter voraussetzt.

Der Erfolgsfaktor gutes, gesundes und 
qualifiziertes Personal rückt daher zuneh­
mend in den Mittelpunkt intelligenter Un­
ternehmensführung. Zugleich sind sich vie­
le Unternehmen auch der gesellschaftlichen 
und sozialen Verantwortung gegenüber ihrer 
Belegschaft bewusst. Daher gilt: Betrieb­
liche Gesundheitsförderung macht schon 
heute Unternehmen stark und fit für den 
Wettbewerb der Zukunft. Gerade die Audi 
BKK als unternehmensnahe Betriebskran­
kenkasse arbeitet eng mit den Unterneh­
men zusammen, um gemeinsam mit dem 
jeweiligen Betrieblichen Gesundheitsma­
nagement und den Arbeitnehmervertretern 
Konzepte zur betrieblichen Gesundheitsför­
derung der Belegschaft zu entwickeln und 
umzusetzen. Mit Erfolg, wie bisherige Pro­
jekte zeigen.

„Fit am Arbeitsplatz“ – 	
mehr als Ergonomie
Gemeinsam mit dem Volkswagen Gesund­
heitswesen und dem Institut für Gesund­
heit und Management (IfG) startete die 
Audi BKK bei Volkswagen in Emden das 
Programm „Fit am Arbeitsplatz“. An dem 
Programm nahmen viele hundert Mitarbei­
ter der Halle 2 Montagen sowie der Pla­
nung und Logistik teil. Die Arbeitsplätze 



BKKService 1/2011   17

Bei Fragen zur Betrieblichen  

Gesundheitsförderung wenden  

Sie sich gerne an

Frau Lena Rank

Leitung Gesundheitsförderung

NSU-Straße 1

74172 Neckarsulm

Tel.: 07132 9994–137

Fax: 07132 9994–159

Lena.Rank@audibkk.de

sind bereits hervorragend auf die ergono­
mischen Bedürfnisse der Mitarbeiter aus­
gelegt, jedoch können weiterhin falsche 
Bewegungsabläufe der Mitarbeiter zu un­
nötigen Belastungen führen. Daher bekam 
jeder Teilnehmer im Rahmen von „Fit am 
Arbeitsplatz“ individuelle Schulungen, um 
gesundheitsbeeinträchtigendes Verhalten 
im Vorhinein zu vermeiden. Die Audi BKK 
brachte ihr Wissen und Können für jeden 
maßgeschneidert ein. Speziell geschul­
te Gesundheitscoaches schauten sich die 
Arbeitsabläufe in den teilnehmenden Be­
reichen während des Arbeitsprozesses an 
und registrierten Bewegungen, die nicht 
unbedingt die Gesundheit fördern. Darauf 
aufbauend wurden den Teilnehmern Alter­
nativen und Übungen zur körperlichen Ent­
lastung vorgeschlagen. Ziel des Projekts 
war es, das Bewusstsein der Mitarbeiter 
für präventives Verhalten zu stärken. Erste 
Ergebnisse zeigten, dass „Fit am Arbeits­

platz“ nicht nur außerordentlich erfolgreich 
ist, sondern auch problemlos auf andere 
Bereiche übertragen werden kann.

Gesundheit von Grund auf
Ausgewogene und gesunde Ernährung 
ist die Grundlage für ein gesundes Leben 
und auch für effektives Arbeiten. Trotz der 
meist bereits vorhandenen Kennzeichnung 
der Speisen – je nach Fett- und Kalorienge­
halt – finden diese Angaben oft nur beiläufig 
Beachtung. Einen Anstoß, zukünftig stärker 
auf gesunde Ernährung zu achten, gab die 
Audi BKK mit einem Punkte- und Bonussys­
tem in den Kantinen einiger Unternehmen 
– mit beachtlichem Erfolg. Viele Mitarbei­
ter nahmen das Angebot an und waren von 
der unkomplizierten Umstellung der Essge­
wohnheiten in der Mittagspause positiv be­
eindruckt. Betriebliche Gesundheitsförde­
rung kann, wie das Beispiel zeigt, einfach 
und zugleich effektiv sein. ■
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Kompetenzentwicklung ist einer der 
wichtigsten Schlüssel zu einer erfolgrei­
chen Personalentwicklung. Doch wo, wa­
rum, wie und wodurch erkenne ich Kom­
petenzen? Und wie kann ich diese explizit 
trainieren? Das „Handbuch Kompetenz­
messung“ bietet Informations- und Trai­
ningsprogramme für alle, die an der Per­
sonalentwicklung interessiert sind. 

Kein Roman, eher ein Nachschlage­
werk, welches einen Überblick über 64 
modulare Informations- und Trainings­
programme für die betriebliche, pädago­
gische und psychologische Praxis ver­
schafft. 

Zu loben ist die übersichtliche Struk­
tur des Buches, die das Lesen und Ler­

nen leicht macht. Verschiedene Items 
und Diagramme geben Orientierung und 
erlauben einen guten Überblick über 
die schwierigen Themen. Im gesamten 
Buch befinden sich viele neue Anregun­
gen. Es ist deshalb eher als neues Buch 
und nicht nur als erweiterte Auflage an­
zusehen. Die Autoren verstehen es, den 
üblichen Fachjargon in verständliche 
Sprache umzuwandeln, sodass es nicht 
nur für Fachleute ein lehrreiches Werk 
ist. 

Fazit: Ein inhaltlich fundiertes Buch 
für kompetente Leser. Selbstorganisier­
tes Erarbeiten des Wissens ermöglicht 
dem Leser außerdem einen einmaligen 
Trainingseffekt!

Buchtipp 

Handbuch Kompetenzmessung

John Erpen­
beck, Lutz 
von Rosen­
stiel (Hrsg.) 

Schäffer- 
Poeschel  
Verlag

Handbuch 	
Kompetenzmessung
2. Auflage 2007, 796 Seiten  
ISBN: 3-7910-2477-9  
Preis: 49,95 EUR 

Zum Arbeitsentgelt im Sinne der Sozi­
alversicherung kann auch die Überlas­
sung eines Firmenfahrzeugs zur priva­
ten Nutzung an den Arbeitnehmer in 
Form eines Sachbezuges gehören. Für 
die Bewertung dieser Art von Sachbe­
zügen im Sozialversicherungsrecht sind 
die steuerlichen Regelungen entspre­
chend anzuwenden (§ 3 Absatz 1 Satz 3 
Sozialversicherungsentgeltverordnung 
– SvEV).

Wird im Zuge der Überlassung eines 
Firmenfahrzeugs statt der bisherigen 
Vergütung die Zahlung eines reduzier­

ten Barlohns vereinbart, ist diese Art von 
Barlohnumwandlung beitragsrechtlich 
von Bedeutung, wenn sie arbeitsrecht­
lich zulässig ist. Bisher war geregelt, 
dass der Verzicht auf Barlohn schriftlich 
erfolgen muss und nur für zukünftige Ar­
beitsentgeltbestandteile gilt.

Nun hat das Bundessozialgericht 
(BSG) mit Urteil vom 2. März 2010 – B 
12 R 5/09 R – entschieden, dass eine ar­
beitsrechtlich wirksame Vereinbarung 
über die Überlassung eines Firmenwa­
gens zur privaten Nutzung gegen Ver­
zicht auf Barlohn auch dann beitrags­

rechtlich zu beachten ist, wenn diese 
Vereinbarung mündlich getroffen wurde.

Darüber hinaus hat das BSG festge­
stellt, dass bei einer entsprechenden 
Vereinbarung die Gesamtsozialversiche­
rungsbeiträge nach dem ausgezahlten 
Barlohn und dem Wert der als Sachbe­
zug gewährten Überlassung des Firmen­
fahrzeugs zur privaten Nutzung zu er­
rechnen sind. Das gilt auch dann, wenn 
die Summe aus dem Wert des Sachbe­
zugs und dem reduzierten Barlohn gerin­
ger ist als ein dem Arbeitnehmer ohne 
Sachbezug zustehender reiner Barlohn.

Sozialversicherungsrechtlich ist die 
Wirksamkeit des Entgeltverzichts bzw. 
der Entgeltumwandlung nun allein da­
nach zu beurteilen, ob der Entgeltver­
zicht bzw. die Entgeltumwandlung auf 
künftig fällig werdende Arbeitsentgelt­
bestandteile gerichtet und arbeitsrecht­
lich zulässig ist. Das sozialversicherungs­
pflichtige Arbeitsentgelt ist insoweit 
unter Berücksichtigung der Entgeltum­
wandlung analog dem Steuerrecht zu er­
mitteln; eine Begrenzung auf den geld­
werten Vorteil der Nutzungsüberlassung 
ist nicht vorzunehmen. Nach diesen 
Grundsätzen ist spätestens seit 1. Janu­
ar 2011 zu verfahren.

Aktuelle Rechtsänderung 

Dienstwagen kann zum Arbeitsentgelt gehören
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Ihnen brennt etwas unter den Nägeln? Sie möchten gern Informationen zu 
einem bestimmten Thema im BKK Service lesen? In Ihrem Unternehmen ist 
eine Frage aufgekommen? Dann schreiben Sie uns Ihr Wunschthema per  
E-Mail. Unter betriebsservice@bkk.de nehmen wir Ihre Anregungen gern 
entgegen – Antwort garantiert! 

Wunschthema – machen Sie mit 

Was brauchen Sie für Ihre Arbeit?

Aktuelle Rechtsänderung  

Korrektur von Meldungen über  
Versorgungsbezüge erforderlich
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Abfindungen 
aus steuer-, arbeits-  
und sozialversiche- 
rungsrechtlicher  
Sicht

Arbeitszeit und Pausen – 	
der zweite Teil des Beitrags  
beschäftigt sich mit weiteren Be­
griffen aus diesem Themenkreis

Altersteilzeit 
Wie Sie nach Ablauf der Förde­
rung vorgehen können

Vorschau  

In der nächsten 
Ausgabe lesen Sie







Das Bundesverfassungsgericht 
(BVerfG) hat sich mit der Zuordnung 
von Kapitalleistungen aus Direktversi­
cherungen zu den in der Kranken- und 
Pflegeversicherung beitragspflichti­
gen Versorgungsbezügen befasst. Da­
bei ging es um den speziellen Sachver­
halt, in dem die Versorgungsbezüge 
auf vom Arbeitgeber finanzierten Be­
trägen und – in Fortführung des Versi­
cherungsvertrages nach Ende seines 
Arbeitsverhältnisses – auf vom Arbeit­
nehmer selbst finanzierten Beträgen 
beruhen (Verfahren 1 BvR 1660/08 
vom 28.9.2010).

Für die Fallgestaltung, in der der Ar­
beitgeber nach Ende des Arbeitsver­
hältnisses alle Rechte aus dem Versi­
cherungsvertrag auf seinen bisherigen 
Arbeitnehmer übertragen hat, der Ar­
beitnehmer also Versicherungsneh­
mer geworden ist, hat das BVerfG 
entschieden, dass der vom Arbeitneh­
mer selbst finanzierte Teil der Kapital­

leistung als private Eigenvorsorge zu 
betrachten und deshalb nicht als bei­
tragspflichtiger Versorgungsbezug an­
zusehen ist.

Die Entscheidung des BVerfG hat 
zunächst nur Auswirkungen auf Leis-
tungen aus Direktversicherungen. Für 
eine Übertragung auf Leistungen auf­
grund anderer Durchführungswege 
der betrieblichen Altersversorgung 
(z.B. Pensionskassen) ist zunächst 
noch die weitere Rechtsprechung des 
Bundessozialgerichts abzuwarten.

Bei den Mitgliedern der Kranken­
kassen, die unter die beschriebene 
Fallgestaltung fallen, ist die künftige 
Beitragszahlung aus Versorgungsbe­
zügen umzustellen. Damit die Kran­
kenkassen diese Umstellung vorneh­
men können, sind jedoch Meldungen 
der Zahlstellen in den betroffenen 
Sachverhalten mit der korrigierten Hö­
he des Betrags der Versorgungsbezü­
ge erforderlich.

Auch für die Korrektur und Erstat­
tung der für die Vergangenheit zu Un­
recht entrichteten Beiträge in den vom 
Beschluss des BVerfG betroffenen 
Fallgestaltungen sind Meldungen der 
Zahlstellen erforderlich, aus denen die 
geänderten Beträge der Versorgungs­
bezüge hervorgehen. Diese Meldun­
gen sind notwendig, weil der Kran­
kenkasse nicht bekannt ist, wie sich 
die an die Versorgungsbezieher ge­
zahlten einmaligen Kapitalleistungen/ 
-abfindungen oder auch die laufend ge­
zahlten Leistungen zusammensetzen.
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Sie suchen weitergehende Informationen  
zu bestimmten Themen? Nutzen Sie die Reihe „BKK Extra“!

Weitere Informationen und Bestellmöglichkeit unter www.bkk.de/extra

BKK Leitfaden 2011
Wie jedes Jahr wurde der Leitfaden zum 
Versicherungs-, Melde- und Beitrags­
recht für 2011 aktualisiert.
Der BKK Leitfaden 2011 erläutert all­
gemeine sozialversicherungsrechtliche 
Sachverhalte zur Kranken-, Pflege-, Ren­
ten- und Arbeitslosenversicherung. Mit 
vielen praktischen Beispielen werden 
außerdem Themen wie Versicherungs­
pflicht, Meldeverfahren, Krankenkassen­
wahl, geringfügige Beschäftigung sowie 
Beiträge näher erläutert. Zudem sind die 
jüngsten Regelungen zur Versicherungs­
freiheit von Studenten und Praktikanten 
enthalten. Im Anhang finden Sie die ak­
tuellen Sachbezugswerte, Beitragssätze 
und Rechengrößen für das Jahr 2011.

Melde- und Beitragsverfahren
Spätestens ab dem 1. Juli 2011 hat der 

Arbeitgeber Entgeltbescheinigungen zur 
Berechnung von Entgeltersatzleistungen 
(z. B. Kranken- oder Mutterschaftsgeld) 
ausschließlich in elektronischer Form ab­
zugeben. Der Arbeitgeber ist außerdem 
verpflichtet, zu einzelnen Sachverhalten, 
die in dieser Extra-Ausgabe detailliert be­
schrieben werden, bestimmte Meldun­
gen abzugeben.

Welche Meldungen das sind, welche 
Fristen und welche Besonderheiten zu 
beachten sind, wird ausführlich erklärt. 
Mit vielen Beispielen trägt dieses Extra 
dazu bei, das Melde- und Beitragsnach­
weisverfahren leichter nachvollziehbar 
und transparenter zu machen.

Arbeitsentgelt/Arbeitslohn von A–Z
Die jährlich aktualisierte Ausgabe 12 un­
serer Reihe „BKK Extra“ beantwortet 
Ihnen fast alle Fragen rund um das Ar­
beitsentgelt im Sinne der Sozialversiche­
rung bzw. den Arbeitslohn im Sinne des 
Lohnsteuerrechts – kurz, knapp und pra­
xisgerecht. Damit erleichtert das Werk 
die tägliche Arbeit in der Personalabtei­
lung bzw. Entgeltabrechnungsstelle. Von 
„Abfindung“ bis „Zuschläge“ werden Ih­
nen typische Begriffe erläutert und nach 
Steuer- und Sozialversicherungsrecht dif­
ferenziert ausgeführt. Für das Jahr 2011 
hat das bewährte Werk einen deutlichen 
Ausbau in steuerlicher Hinsicht erfahren 
und wurde mit zahlreichen Praxisbeispie­
len ergänzt. 


